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Rechtliche Änderungen vorbehalten



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht
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Fragen

Chat



Stand: 19.02.2026
erstellt: Abteilung Monatsabrechnung 
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„Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht“,
hat Albert Einstein gesagt.

Internetseite KZV-Saarland→
Für Praxen→
Abrechnung→
ZE/Bema→
Bema Teil 5: Versorgung mit Zahnersatz und 
Zahnkronen

Schwere Kost leicht gemacht



Stand: 19.02.2026
erstellt: Abteilung Monatsabrechnung 

4

„Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht“,
hat Albert Einstein gesagt.

Internetseite KZV-Saarland→
Für Praxen→
Abrechnung→
ZE/Bema→
Abrechnung von Klammern

Schwere Kost leicht gemacht
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Internetseite KZV-Saarland→
Für Praxen→
Abrechnung→
Auslagenersatz für Material ZE



Stand: 19.02.2026
erstellt: Abteilung Monatsabrechnung 
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„Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht“,
hat Albert Einstein gesagt.

Internetseite KZV-Saarland→
Für Praxen→
Abrechnung→
ZE/Bema→ Abrechnung Zahnersatz-
Wiederherstellungen Teil I (Fz6.0 – 6.2) 
Präsentation der Online-Schulung 

Schwere Kost leicht gemacht



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

...und nun die schwere Kost

leicht gemacht!

Folie 7

Internetseite 
der KZV-Saarland→

Für Praxen→
Abrechnung→

Zahnersatz / Bema→
KZBV-Abrechnungshilfe



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Bärthold, der Erklärbär

Folie 8



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Das Gesetz unterscheidet drei Formen von Zahnersatz:

1. Regelversorgung

2. Gleichartiger Zahnersatz

3. Andersartiger Zahnersatz*

Folie 9

*Andersartig nicht bei den Festzuschüssen 6.0 – 6.10



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Folie 10

Bei der Einstufung einer Wiederherstellung als Regel-, gleich- oder andersartige 
Versorgung ist nicht die Art der wiederherzustellenden Versorgung maßgeblich.

 Voraussetzung: Vorliegen einer Befundbeschreibung nach den Nummern 6.0 bis 6.10 und 
                                Abbildung der Wiederherstellung als Regelversorgung  = Regelversorgung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Folie 11

Das zahnärztliche Honorar sowie die zahntechnischen Leistungen müssen als 
Regelversorgung in der Festzuschuss-Richtlinie Teil B bei den jeweiligen Befundnummern 
gelistet sein.



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Folie 12

Sind die erbrachten Leistungen nicht bei der jeweiligen Befundnummer als 
Regelversorgung hinterlegt, ist die Wiederherstellung gleichartig.

GOZ(zahnärztliche Leistungen) bzw. Auslagen nach § 9 GOZ (zahntechnische Leistungen) 



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Wiederherstellungsmaßnahmen / Vereinfachtes Verfahren
ohne Bewilligung durch die Krankenkasse abrechenbar 
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Befund-Nrn. 
6.0 - 6.9 und 

7.3 – 7.7                

Befund-Nrn.
1.4 und 1.5 in 
Verbindung 

mit 6.8



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Bewilligung der Festzuschüsse durch die Krankenkasse

Folie 14

Befund-Nr. 

6.10         

Befund-Nrn.
1.4 und 1.5 als 

alleinige 
Leistung

Statusergänzung 
6,7,8,9

Sozialamt
Härtefall

Honorar 
Nr.96a-96c

98e, 98g

Festzuschuss 4.5

Bonus????                



Standardszenario: Genehmigung erfolgt entsprechend Beantragung

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Die Art der Leistung muss im Bemerkungsfeld verpflichtend angegeben werden.
Das Bemerkungsfeld wird mit den folgenden Nummern ausgefüllt:

Folie 15

Wiederherstellungen in getrennten Sitzungen = muss ein 
Hinweis auf ein zweitzeitiges Vorgehen angegeben werden.



Standardszenario: Genehmigung erfolgt entsprechend Beantragung

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Bewilligung der Festzuschüsse durch die Krankenkasse

EBZ-Szenario: Reparatur/Wiederherstellung mit Genehmigung (nur teilweise Genehmig-
ungsverfahren in manchen KZVen verankert)

Standardszenario: Genehmigung erfolgt entsprechend Beantragung:

o Der Zahnarzt erstellt einen Antragsdatensatz für ZE-Leistungen.
o Die Krankenkasse übernimmt den Mitteilungsdatensatz in ihr System.
o Die Krankenkasse prüft den Antragsdatensatz und erstellt den Antwortdatensatz.
o Der Antwortdatensatz wird an die Zahnarztpraxis übermittelt.
o Das PVS informiert den Zahnarzt über die genehmigten Daten, die von der PVS
unverändert übernommen werden.

Zur Vermeidung von „offenen“ Anträgen („Karteileichen“) bei den Krankenkassen wird im 
Bundesmantelvertrag eine Empfehlung aufgenommen, nach der grundsätzlich erst nach 
Unterschrift des Patienten auf der Patienteninfo die Datenübermittlung an die 
Krankenkasse erfolgen soll. Daraus erwächst jedoch kein Genehmigungs- oder 
Abrechnungsvorbehalt.
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W

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Wiederherstellungen ohne „Zahnarzt“
Patient geht direkt ins Fremdlabor.

Festzuschüsse und 
zahnärztliche Gebühren =

Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit des 

wiederhergestellten 
Zahnersatzes und/oder 
klinische Untersuchung

Folie 17



Wünscht der Patient trotzdem eine Instandsetzung =
Privatvereinbarung nach § 8 Abs. 7 BMV-Z

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Wiederherstellungen an „Zweitprothesen“ = keine Kassenleistung

Folie 18
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Wiederherstellungen – Wirtschaftlichkeitsgebot § 12 Abs. 1 SGB V

1.Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können 
Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen 
nicht bewilligen.

 

Folie 19

Wünscht der Patient trotzdem eine Instandsetzung =
Privatvereinbarung nach § 8 Abs. 7 BMV-Z

Vor Beginn 
der 

Behandlung                

Keine 
Festzuschüsse               



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Zahnärztliche Aufklärungspflicht

- Befund und Indikation für die Behandlung

- Behandlungsalternativen

- Voraussichtliche Behandlungskosten

- Voraussichtlicher Herstellungsort

17.06.2019

Saarbrücken

Sabine Musterfrau
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Empfehlung:
Bei Eigenanteil-Patient 
immer die Unterschrift 

des Versicherten

               



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Das Bonussystem

- regelmäßige Zahnarztbesuche gleich höherer Bonus

- Kein Bonus  = 60%

- fünf Jahre lückenlose gleich = 70%

- zehn Jahre lückenlose gleich = 75%

Folie 21

Für den Bonus 
ist immer der 
Patient selbst 

verantwortlich               



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Neue Bonusregelung ab 01.Oktober 2020

„begründete Ausnahmefälle“ z.B. schwer erkrankt und ein Zahnarztbesuch nicht möglich war, kann ein 
Eintrag fehlen

0 - 4 Jahre       =   60

5 - 9 Jahre       =   70

10 Jahre und mehr =   75

Folie 22

Seit 01.10.2020
Höherer Bonus!



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht
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Eintrag in das eZahnbonusheft

Seit dem 1. Januar 2022 ist das elektronische Zahnbonusheft (eZahnbonusheft) Teil 

der elektronischen Patientenakte des Versicherten. Es bietet die Möglichkeit, die 

gleichen Einträge wie bislang auch im papiergebundenen Bonusheft in elektronischer 

Form strukturiert und gültig für den Bonusanspruch abzubilden.

Das eZahnbonusheft ist eine für den Versicherten freiwillige TI-

Anwendung. Gemäß § 19 Abs. 3 BMV-Z muss die Entscheidung des Versicherten zur 

Führung eines eBonushefts in der Patientenakte der Praxis dokumentiert werden. 

Die Eintragungen im eZahnbonusheft erfolgen im elektronischen Verfahren mit 

elektronischer Signatur der Praxis mittels Praxisausweis (SMC-B).

Laut Bestimmung Nr. 1 zu den Bema-Nrn. ePA1 und ePA2 kann die Leistung auch für 

den Eintrag in das eZahnbonusheft abgerechnet werden. Handelt es sich bei dem 

Eintrag in das eZahnbonusheft um eine Aktualisierung der Daten in der elektronischen 

Patientenakte, erfolgt die Abrechnung nach der Bema-Nr. ePA2.

Geld-nicht 

verschenken!         

file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/gkv/txt/bmvz/19.htm
file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/gkv/txt/bmvz/19.htm
file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/gkv/txt/bmvz/19.htm
file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/txt/telem/smcb.htm
file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/txt/telem/smcb.htm
file://kzv-app01-srv/daisy/DAISY/data.asar/data/txt/telem/smcb.htm
file://kzv-app01-srv/bema/epa1
file://kzv-app01-srv/bema/epa2
file://kzv-app01-srv/bema/epa2


Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht

Folie 24

Rechnungs
datum

Das Rechnungsdatum ist bei gewerblichen Laboren der 
Tag der Lieferung, bei Praxislaboren der Tag der 
Eingliederung der Wiederherstellung.



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Festzuschuss 6.0 

Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit
wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-
/Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit
der Abformung und ohne Notwendigkeit zahntechnischer 
Leistungen, 
auch Auffüllen von Sekundärteleskopkronen im direkten 
Verfahren, je Prothese

    

Folie 25

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Festzuschuss 6.0
Festzuschuss-Richtlinie Teil B 

Regelversorgung                                        Regelversorung
Zahnärztliche Leistungen                               Zahntechnische Leistungen

Nr.89 Beseitigung grober Artikulationsstörungen        Material: Verbrauchsmaterial
                                                                 Praxis

Nr.100a Wiederherstellung ohne Abformung

 

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Auch bei Wiederherstellungen oder Erweiterung einer Prothese kann das 
Einschleifen des natürlichen Gebisses, als auch das Einschleifen an 
vorhandenen Einzelkronen und festsitzendem Zahnersatz, nach der Bema-Nr. 
89 abgerechnet werden, wenn die Leistung vor der Eingliederung erfolgt.

Zum Artikulationsausgleich ist für das Beschleifen von Prothesenzähnen im 
Gegenkiefer die Bema-Nr. 106 einmal je Kiefer abrechnungsfähig. Neben der 
Bema-Nr. 106 kann die Bema-Nr. 89 für denselben Kiefer nicht abgerechnet 
werden (siehe Bema-Bestimmung).

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz
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Nr.89 Beseitigung grober Artikulationsstörungen



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Folie 28

Nr.100 Maßnahmen zum Wiederherstellen der Funktion oder zur 
Erweiterung einer abnehmbaren Prothese

100a) kleinen Umfanges (ohne Abformung)

z.B.
-Sprung- und oder Bruchreparatur
-Wiederbefestigen/Erneuern eines Zahnes
-Aktivieren von Halte- und Stützelementen und/oder Teleskopkronen
-Aktivierung eines Kugelknopfankers auf Wurzelstiftkappe bei   
 schleimhautgetragenen Deckprothesen
-Das Auffüllen eines Sekundärteleskops mit Kunststoffmassen im
 direkten Verfahren



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Aktivieren von Halte- und Stützelementen
Regelversorgung

FZ       6.0      Maßnahmen ohne Abformung und
                  ohne zahntechnische Leistung

BEMA    100a      Wiederherstellung ohne Abformung
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Festzuschuss 
6.0 einmal je 

Prothese

Nr.100a 
einmal je 
Prothese

Nr.100a 
einmal je 
Sitzung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Abtrennen einer Klammer, von Klammerelementen oder anderen 
Verbindungselementen
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Kein 
Festzuschuss

KCH-BEMA Nr.106 (sK) = wenn die 
Prothese länger als 3 Monate 

eingegliedert bzw. wiederhergestellt 
wurde



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

r

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Aktivieren einer Teleskopkrone
Regelversorgung

FZ       6.0      Maßnahmen ohne Abformung und
                  ohne zahntechnische Leistung

BEMA    100a      Wiederherstellung ohne Abformung
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Festzuschuss 6.0 
einmal je 
Prothese

Nr. 100a  einmal 
je Prothese

Nr. 100a  einmal 
je Sitzung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Auffüllen eines Sekundärteleskops nach Zahnextraktion direkt
Regelversorgung

FZ       6.0      Maßnahmen ohne Abformung und
                  ohne zahntechnische Leistung

BEMA     100a     Wiederherstellung ohne Abformung
         
                  Verbrauchsmaterial Praxis 
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Festzuschuss 6.0  
einmal je Prothese

Kategorienummer 
5999 =Material für das 

Auffüllen der 
Teleskopkrone



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Aktivieren von Verbindungselementen
Gleichartige Versorgung

FZ       6.0      Maßnahmen ohne Abformung und
                  ohne zahntechnische Leistung

GOZ      5090     Wiederherstellung der Funktion eines
                  Verbindungselements
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Festzuschuss 6.0  
einmal je Prothese

GOZ 5090 je 
Verbindungselement



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Aktivieren von Verbindungselementen durch Auswechseln
eines Konfektionsteils
Gleichartige Versorgung

FZ       6.0      Maßnahmen ohne Abformung und
                  ohne zahntechnische Leistung
                 

GOZ      5080     Verbindungselement
                  Materialkosten für Konfektionsteil
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Festzuschuss 6.0  
einmal je Prothese

GOZ 5080 je 
Verbindungselement



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Festzuschuss 6.1

Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit 
wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-
/Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung,
je Prothese
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Festzuschuss 6.1
Festzuschuss-Richtlinie Teil B 

Regelversorgung                        Regelversorgung
Zahntechnische Leistungen              Zahnärztliche Leistungen

0010  Modell                           Nr.89 Beseitigung grober Artikulationsstörungen
3830  Zahn zahnfarben hergestellt
3840  Zahn zahnfarben hinterlegen      Nr.100a Wiederherstellung ohne Abformung
8010  Grundeinheit
8021  LE-Sprung
8022  LE-Bruch
8023  LE-Einarbeiten Zahn
8024  LE-Basisteil Kunststoff
8130  Auswechseln Konfektionsteil
9330  Versandkosten

Material:  Zähne, Konfektionsteil

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Folie 36

Kein 
Mittelwertartikulator



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Sprung und/oder Bruchreparatur (ohne Abformung)

Regelversorgung

FZ                6.1       Maßnahmen ohne Abformung 

BEMA              100a      Wiederherstellung ohne Abformung

BEL II    ggf.    001 0     Modell
                  801 0*    Grundeinheit ZE
                  802 1     LE-Sprung    
und/oder          802 2     LE-Bruch
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*BEL Nr.8010 
steht nie alleine



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederbefestigen Zahn/Klammer (ohne Abformung)

Regelversorgung

FZ                 6.1      Maßnahmen ohne Abformung
                           

BEMA              100a      Wiederherstellung ohne Abformung

BEL II    ggf.    001 0     Modell
                  801 0     Grundeinheit ZE
                  802 3     LE-Einarbeiten                
und/oder          802 5     LE-Halte- und Stützvorrichtung 
                            einarbeiten
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Einfaches Auswechseln eines Konfektionsankers
einer Wurzelstiftkappe

Regelversorgung

FZ                 6.1      Maßnahmen ohne Abformung
                           

BEMA              100a      Wiederherstellung ohne Abformung

BEL II            813 0     Auswechseln Konfektionsteil
                  
                            Materialkosten-Konfektionsteil
                            Kugelknopfanker
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*BEL Nr.8130 nur 
Konfektionsanker 
Wurzelstiftkappe



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Aktivierung eines Verbindungselementes durch Auswechseln
eines Konfektionsteils

Gleichartige Versorgung

FZ                 6.1      Maßnahmen ohne Abformung
                            je Prothese
                         

GOZ               5080      je Verbindungselement

BEB               .....     Auswechseln Konfektionsteil
                  .....     Materialkosten 
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Nr.5080 GOZ, auch 
abrechenbar, wenn nur 

ein Teil erneuert wird



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederherstellung der Friktion einer Teleskopkrone

Festzuschussfähige Maßnahmen zur Aktivierung von Teleskop-
oder Konuskronen = Festzuschuss 6.1 je Prothese

1. Aufbringen von zwei bis vier Laserpunkten im Innenvolumen der 
Sekundärkrone zur punktuellen Verkleinerung des Fügespaltes.

2. Aktivierung von Konuskronen mit Faltkäppchen als Mesostrukturen. 
   Die Aktivierung erfolgt durch Herausschneidung des „Deckels“ der 
   Mesostruktur in der Sekundärkrone. Hierdurch sackt die Sekundär-
   krone tiefer und die Friktion ist wiederhergestellt. Diese 
   Möglichkeit ist bei parallelwandig gefrästen Teleskopkronen nicht       
   gegeben.

3. Austausch eines inaktiven Federstiftchens, wenn die Teleskop- 
   oder Konuskrone bereits mit einem solchen Friktionselement her-
   gestellt wurde.

                  
    Folie 41

Friktionsverbesserungen an 
Teleskop- oder Konuskronen 

=gleichartige Wiederherstellung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederherstellung der Friktion einer Teleskopkrone

Gleichartige Versorgung

FZ                 6.1      Maßnahmen ohne Abformung
                            je Prothese
                         

GOZ               5090      Wiederherstellung der Funktion von            
                            Verbindungselementen

BEB               .....     Leistungen für die Wiederherstellung
                            der Friktion
                  .....     Materialkosten für Friktionselement o.ä.
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Festzuschuss 6.2

Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit 
wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-
/Kombinationsversorgung mit Notwendigkeit der Abformung 
(Maßnahmen im Kunststoffbereich), auch Wiederbefestigung 
von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an 
dieser Versorgung, je Prothese
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Festzuschuss 6.2
Festzuschuss-Richtlinie Teil B
 
Regelversorgung 
Zahnärztliche Leistungen

Nr.89 Beseitigung grober Artikulationsstörungen

Nr.98f Halte- und Stützvorrichtungen

Nr.100b Wiederherstellung mit Abformung
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Auch bei Wiederherstellungen oder Erweiterung einer Prothese kann das 
Einschleifen des natürlichen Gebisses, als auch das Einschleifen an 
vorhandenen Einzelkronen und festsitzendem Zahnersatz, nach der Bema-Nr. 
89 abgerechnet werden, wenn die Leistung vor der Eingliederung erfolgt.

Zum Artikulationsausgleich ist für das Beschleifen von Prothesenzähnen im 
Gegenkiefer die Bema-Nr. 106 einmal je Kiefer abrechnungsfähig. Neben der 
Bema-Nr. 106 kann die Bema-Nr. 89 für denselben Kiefer nicht abgerechnet 
werden (siehe Bema-Bestimmung).

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz
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Nr.89 Beseitigung grober Artikulationsstörungen



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Folie 46

Nr.98f Verwendung doppelarmiger Halte- oder einfacher 
Stützvorrichtungen oder mehrarmiger gebogener Halte- und 
Stützvorrichtungen zu den Bewertungszahlen nach Nr. 96 
zusätzlich je Prothese, nur abrechnungsfähig bei 
Interimsversorgung

Die Erneuerung einfacher Halte-/Stützelemente kann nach den Bema-
Nrn. 100b und 98f abgerechnet werden. 
Voraussetzung für die Abrechnung ist die Neuplanung der 
entsprechenden Halte- und/oder Stützvorrichtungen oder der Ersatz 
einfacher Halteelemente. 
Wird ein vorhandenes einfaches Halteelement wiederbefestigt, kann 
hierfür nur die Bema-Nr. 100b abgerechnet werden.

file://kzv-app01-srv/bema/100b
file://kzv-app01-srv/bema/100b
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Folie 47

Nr.100 Maßnahmen zum Wiederherstellen der Funktion oder zur 
Erweiterung einer abnehmbaren Prothese

100 b) größeren Umfanges (mit Abformung)

z.B. 

-Wiederbefestigen/Erneuern eines Zahnes
-Wiederherstellung einer vestibulären Verblendung an  
 Rückenschutzplatten/aufgefüllten Sekundärteleskopkronen
-Erweiterung/Erneuerung einer Klammer
-Erneuern einer Wurzelstiftkappe mit Kugelknopfanker
-Erneuern einer Sekundärteleskopkrone bzw. komplette Teleskopkrone
-Sprung- und/oder Bruchreparatur
-Auffüllen einer Sekundärteleskopkrone im indirekten Verfahren



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Festzuschuss 6.2
Festzuschuss-Richtlinie Teil B

Regelversorgung 
Zahntechnische Leistungen

0010 Modell
0053 Modell nach Überabdruck
0112 Fixator
0120 Mittelwertartikulator
0220 Bisswall
1347 Primär-/Sek.-Teil Konfektionsanker
1349 Sekundärteil wiederbefestigen
3800 Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung
3805 Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung – gebogene Auflage
3810 Sonstige gebogene Halte-/Stützvorrichtung
3830  Zahn zahnfarben hergestellt
3840  Zahn zahnfarben hinterlegen

    

Folie 48



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Festzuschuss 6.2
Festzuschuss-Richtlinie Teil B

Regelversorgung
Zahntechnische Leistungen-Fortsetzung 

8010  Grundeinheit
8021  LE-Sprung
8022  LE-Bruch
8023  LE-Einarbeiten Zahn
8024  LE-Basisteil Kunststoff
8130  Auswechseln Konfektionsteil
9330  Versandkosten

Material:  Zähne, Konfektionsteil

    

Folie 49



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Bruchreparatur (mit Abformung) im Kunststoffbereich

Regelversorgung

FZ                 6.2      Maßnahmen mit Abformung und 
                            ohne Befundveränderung 

BEMA               100b     Wiederherstellung mit Abformung

BEL II     1-2x   001 0     Modell
           ggf.   012 0     Mittelwertartikulator
                  801 0     Grundeinheit ZE
                  802 2     LE-Bruch
                
Verbrauchsmaterial Praxis – z.B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 
1-2x

               

    
Folie 50

Gegenkieferabformung 
notwendig= zwei Modelle 

und ggf. 
Mittelwertartikulator



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederbefestigen einen Zahnes und Erneuerung einer einfach gebogenen 
Klammer, ohne Metallverbindung (mit Abformung)

Regelversorgung

FZ             6.2      Maßnahmen mit Abformung und 
                        ohne Befundveränderung                          

BEMA           100b     Wiederherstellung mit Abformung

BEL II  1-2x   001 0    Modell
        ggf.   012 0    Mittelwertartikulator
               380 0    Einfache gebogene Halte/Stützvorrichtung
               801 0    Grundeinheit ZE
               802 3    LE-Einarbeiten Zahn 
               802 5    LE-Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten          
          
Verbrauchsmaterial Praxis – z. B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 1-2x
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung eines Zahnes und Neuplanung oder Erweiterung einer 
gebogenen mehrarmigen Klammer, ohne Metallverbindung (mit Abformung)

Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung     

BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                98f   Sonstige gebogene Halte/

BEL II  1-2x  001 0  Modell
        ggf.  012 0  Mittelwertartikulator
              381 0  Sonstige gebogene Halte und/oder Stützvorrichtung
              801 0  Grundeinheit ZE
              802 3  LE-Einarbeiten Zahn 
              802 5  LE-Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten          
              Material Zahn
Verbrauchsmaterial Praxis – z. B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 1-2x
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung aller Zähne und Sättel einer Teilprothese mit Metallbasis
mit Abformung

1.Alternative:
Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung       

BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II    2x  001 0  Modell
              012 0  Mittelwertartikulator              
              801 0  Grundeinheit ZE
           Xx 802 3  LE-Einarbeiten Zahn         
           Xx Material Frontzahn
           Xx Material Seitenzahn 
                   
Verbrauchsmaterial Praxis 
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung aller Zähne und Sättel einer Teilprothese mit Metallbasis
mit Abformung – Genehmigung erforderlich
2.Alternative:
Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung  
                   
BEMA           96a-c Versorgung eines Lückengebisses,je nach Anzahl  
                     der fehlenden Zähne im versorgten Kieferabschnitt
                
BEL II    2x  001 0  Modell
              012 0  Mittelwertartikulator              
              301 0  Aufstellung GE
           Xx 303 0  Aufstellen Metall je Zahn 
              361 0  Fertigstellung GE
           Xx 362 0  Fertigstellen je Zahn                   
           Xx Material Frontzahn
           Xx Material Seitenzahn       
Verbrauchsmaterial Praxis 

               

Folie 54

Bema Nr.96a-
c nicht 

hinterlegt
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung Zahn 23 und Erneuerung einer gebogenen mehrarmigen Klammer, 
ohne Metallverbindung (mit Abformung)

Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II  1-2x  001 0  Modell
        ggf.  012 0  Mittelwertartikulator
              381 0  Sonstige gebogene Halte und/oder Stützvorrichtung
              801 0  Grundeinheit ZE
              802 3  LE-Einarbeiten Zahn 
              384-0  Zahn zahnfarben hinterlegt
        u/o   802 5  LE-Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten
              Material Zahn       
Verbrauchsmaterial Praxis – z.B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 1-2x
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Folie 56

BEL II Nr.384-0  Hinterlegen eines Zahnes mit zahnfarbenem 
Kunststoff

im Oberkiefer bis einschließlich Zahn 5

im Unterkiefer bis einschließlich Zahn 4

Außerhalb dieser Verblendgrenze = eine gleichartige Versorgung und 
ist nach § 9 GOZ zu berechnen.

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungsbedürftiger – und erweiterungsfähiger Zahnersatz
 



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung des Sekundärteils eines Kugelknopfankers auf 
Wurzelstiftkappe an einer schleimhautgetragenen Deckprothese,(mit 
Abformung)

Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II   1x  001 0  Modell
 ggf.  002 2  Platzhalter einfügen}nicht hinterlegt=gleichartig
  ggf.  002 3  Verwendung von Kunststoff}nicht hinterlegt=gleichartig
            134 7  Anker Primär- oder Sekundär
             .....  Materialkosten Sekundärteil   
   
Verbrauchsmaterial Praxis
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederbefestigung des Sekundärteils eines Kugelknopfankers auf 
Wurzelstiftkappe an einer schleimhautgetragenen Deckprothese,(mit 
Abformung)

Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung      

BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II    1x  001 0  Modell
 ggf.  002 2  Platzhalter einfügen}nicht hinterlegt=gleichartig
  ggf.  002 3  Verwendung von Kunststoff}nicht hinterlegt=gleichartig
     134 9  Wiederbefestigen Sekundärteil
                 
   
Verbrauchsmaterial Praxis 
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung Wurzelstiftkappe mit Kugelknopfanker an einer 
schleimhautgetragenen Deckprothese,(mit Abformung)
Regelversorgung

FZ              4.8  Wurzelstiftkappe
                6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

BEMA             90  Wurzelstiftkappe
               100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II    1x  001 0  Modell
              005 1  Sägemodell
              101 3  Wurzelstiftkappe
              134 3  Konfektionsanker
              970 0  Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung
              .....  Materialkosten Kugelknopfanker         
   Verbrauchsmaterial Praxis  

               

Folie 59

Genehmigungspflicht



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erweiterung einer Wurzelstiftkappe mit Kugelknopfanker 
(in vorhandene Sekundärteleskopkrone 15) an einer schleimhaut-
getragenen Deckprothese,(mit Abformung)
Gleichartige Versorgung Genehmigung erforderlich

FZ            1.1  Erhaltungswürdiger Zahn mit weit-
                   gehender Zerstörung der klinischen Krone
                   oder unzureichender Retention, je Zahn
              1.3  Verblendung(wenn die Regelversorgung diese
                   vorsieht)
              6.2  Maßnahmen mit Abformung und ohne Befundveränderung
Erläuterung:
Kein Vorliegen einer Befundsituation nach dem Befund 4.8:
TP              R
R               KV
B      e  e  e  t  e  e  e  t  e  e  e  t  e  e  e  e
Zähne  18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Bemerkungsfeld: Wurzelstiftkappe unter Sekundärteleskop

Kombination Festzuschuss 4.8 und 4.6 nicht richtlinienkonform.                        
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

GOZ            5030  Wurzelkappen mit Kugelknopfanker
               5080  Verbindungselement-Kugelknopf
               5260  Wiederherstellung mit Abformung

              
BEL II    1x  001 0  Modell
              005 1  Sägemodell
              012 0  Mittelwertartikulator
BEB                  Wurzelstiftkappe
                     Konfektionsanker
                     Legierung
              .....  Materialkosten Kugelknopfanker 
        
   Verbrauchsmaterial Praxis
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Genehmigungspflicht



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Wiederbefestigung des Sekundärteils eines Verbindungselementes
(Befestigung an Kunststoffbasis)

Gleichartige Versorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

GOZ            509 0 Wiederherstellung der Funktion eines
                     Verbindungselements
              *526 0 Wiederherstellung mit Abformung

BEB            Wiederbefestigung eines Verbindungselements
   
Verbrauchsmaterial Praxis 

   *Für diesen Fall ist in der Regel eine Abformung oder eine Fixierung des Sekundärteils im Mund an der 
    Prothese erforderlich, daher ist die Nr.526 0 GOZ neben Nr.5090 GOZ abrechenbar.            

Folie 62
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung des Sekundärteils eines Verbindungselementes
(Befestigung an Kunststoffbasis)

Gleichartige Versorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

GOZ            508 0 Verbindungselement
                     
               526 0 Wiederherstellung mit Abformung

BEB            ..... Erneuerung Sekundärteil
               ..... Material Verbindungselement
   
Verbrauchsmaterial Praxis 
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung Steghülse / Lasche / Reiter
(Befestigung an Kunststoffbasis)

Gleichartige Versorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

GOZ            508 0 Verbindungselement
                     
               526 0 Wiederherstellung mit Abformung

BEB            ..... Erneuerung Steghülse/Lasche/Reiter
               ..... Material Verbindungselement
   
Verbrauchsmaterial Praxis
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Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung Zahn 21 (mit Abformung) und OK-Klammern aktiviert in 
getrennten Sitzungen

Regelversorgung

FZ              6.0  Maßnahme ohne Abformung und ohne zahntechnische
                     Leistung 
                6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung                          

BEMA           100a  Wiederherstellung ohne Abformung
               100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II  1-2x  001 0  Modell
        ggf.  012 0  Mittelwertartikulator
              801 0  Grundeinheit ZE
              802 3  LE-Einarbeiten Zahn
              Material: Zahn
Verbrauchsmaterial Praxis – z.B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 1-2x
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Schwere Kost leicht gemacht:
Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger Zahnersatz

Erneuerung Zahn 21 (mit Abformung) und OK-Klammern aktiviert in einer 
Sitzung

Regelversorgung

FZ              6.2  Maßnahmen mit Abformung und 
                     ohne Befundveränderung       
                   
BEMA           100b  Wiederherstellung mit Abformung
                
BEL II  1-2x  001 0  Modell
        ggf.  012 0  Mittelwertartikulator
              801 0  Grundeinheit ZE
              802 3  LE-Einarbeiten Zahn
              Material: Zahn 

Verbrauchsmaterial Praxis – z.B. Kategorie-Nummer 5501 Alginat 1-2x
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Schwere Kost leicht gemacht

Folie 67

Fragen

Chat
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Schwere Kost leicht gemacht
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Schwere Kost leicht gemacht



Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie 70

Schwere Kost leicht gemacht
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